
stehen - das sind im allgemeinen Zivilangestellte der Nationalen 
Volksarmee -, müssen sich, wenn sie Straftaten begehen, die sich 

ARTIKEL 92 gegen die militärische Sicherheit richten, ebenfalls vor dem Mili
tärgericht verantworten. Unter die Zuständigkeit der Militärgerichte 
fallen ferner Personen, die wegen Gefährdung der militärischen 
Sicherheit durch Spionage, Diversion oder Sabotage angeklagt wer
den.
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